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BL Seegers erläutert die Fortschreibung der Prioritätenliste. Es habe aufgrund der baulichen Zustände 
einiger Straßen Umstellungen gegeben und die Kostenkalkulationen seien an die aktuellen Preisentwick-
lungen angepasst worden. 
Auf Nachfrage des KTA Gros erklärt BL Seegers, dass sich die Sanierungsmaßnahmen an den Rad-
wegen der K 44, K 8 und K1, für die im Wirtschaftsplan 2021 zusätzlich 300.000€ bereitgestellt worden 
seien, nicht in der Prioritätenliste befinden würden, da diese Maßnahmen bereits in 2021 realisiert wer-
den würden. 
KTA Hövermann regt bezüglich der unter lfd. Nr. 8 aufgeführten Sanierung der K 36 an, den z.T. sehr 
schlechten Radweg ebenfalls zu sanieren. 
Bereichsleiter Tippe erklärt hierzu, dass diese Sanierungsmaßnahme realistisch erst in einigen Jahren 
durchgeführt werden könne. Der Radweg müsse gesondert betrachtet werden und gfls. ähnlich den ge-
rade angesprochenen Radwegsanierungen an den Kreisstraßen 44, 8 und 1 vorgezogen werden. 
 
 
 

Beschluss: 
Die Prioritätenliste ab 2022 ff. (ohne NGVFG-Förderung) wird in der vorgelegten Fassung beschlossen. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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